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Stein am Rhein, 14.12.2020

An den Kantonsratspräsidenten
Herrn Lorenz Laich
Regierungsgebäude
Beckenstube 7
8200 Schaffhausen

Motion 2020/20

Schaffung gesetzlicher Grundlagen für den Bau grosser
Solarstromanlagen auf Dachflächen der öffentlichen Hand

Der Regierungsrat wird eingeladen, gesetzliche Grundlagen zu erarbeiten, wie?
der Kanton und die Gemeinden über einen entsprechenden Gesetzesauftrag
zurAktivierung des Solarstrom-Potenzials auf ihren Gebäuden verpflichtet
werden können. Der Kanton sollte zudem ein Inventar von potenziell für
Solarstrom geeigneten Infrastrukturanlagen publizieren und Vertragsvorlagen
für deren Nutzung erarbeiten.

Begründung:

Der Kanton Schaffhausen nutzte 2019 erst 3.1 Prozent seines Potenzials auf den
Dächern für Solarstrom. Das ist nur 0.5 Prozent mehr als im Jahr 2017. In diesem
Tempo hätte der Kanton Schaffhausen erst im Jahr 2388 das Potenzial für
Solarstrom auf seinen Dächern ausgeschöpft (gemäss Studie WWF und Partnern
vom August 2020 https://www.wwf.ch/de/medien/solarstrom-potenzial-262-jahre-im-
rueckstand).

Die öffentliche Hand hat eine Vorbildfunktion und soll diese auch wahrnehmen.
Gebäude der öffentlichen Hand, wie Verwaltungsgebäude, Werkhöfe, Schulhäuser,
Turnhallen etc. eignen sich oft bezüglich ihrer Grosse, ihrer Bauart und ihrem
Eigenverbrauchspotential für den Bau von grösseren Solarstromanlagen. Zur
Erreichung unserer Energieziele sind der Kanton und die Schaffhauser Gemeinden
gefordert. So zeigt der Kanton mit einer konkreten Strategie und deren Umsetzung
gleichzeitig auch die guten Möglichkeiten für den Bau von grossen Solaranlagen auf
öffentlichen Gebäuden zur Solargewinnung auf.

Siehe Gemeindeliste (Rangliste nach Zubau) im Anhang.
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Irene Gruhler Heinzer

Postulat-Schaffung gesetzlicher Grundlagen für den Bau grosser Solarstromanlagen auf Dachflächen der öffentlichen Hand
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Vorstoss
Postulat von Irene Gruhler Heinzer vom 14.12.2020 betreffend «Postulat-Schaffung gesetzlicher Grundlagen für den
Bau grosser Solarstromanlagen auf Dachflächen der öffentlichen Hand»
Untenstehende Ratsmitglieder unterstützen mit ihrer Unterschrift den Vorstoss:

Name / Vorname

(bitte in Blockschrift eintragen)
Partei Unterschrift
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